
F R E I E R - M I TA R B E I T E R - V E R T R A G

zwischen der Firma 

gesetzlich vertreten durch 

im folgenden Firma genannt

und Frau/ Herrn

Anschrift:

im folgenden Vertragspartner genannt.

wird folgender Anstellungsvertrag geschlossen: 

§ 1 Tätigkeit

Der Vertragspartner wird als freie(r) Mitarbeiter(in) für die Firma folgende Tätigkeit(en) verrichten:

§ 2 Zeit und Ort der Tätigkeit

1. Der Vertragspartner ist in der Gestaltung von Arbeitszeiten frei.

2. Der Vertragspartner führt die Tätigkeit grundsätzlich außerhalb der Geschäftsräume der Firma aus. Soweit es zur
Erfüllung der Aufgaben notwendig ist, können die Geschäftsräume zu den üblichen Geschäftszeiten durch den
Vertragspartner betreten werden. Die für die Arbeit notwendigen Einrichtungen und Unterlagen können nur nach
Abstimmung mit der Geschäftsleitung vom Vertragspartner benutzt werden.

3. Personen und Erfüllungsgehilfen des Vertragspartners haben Benutzungs- und Betretungsrechte aus § 2 Nr.2 nur
nach vorheriger Absprache.

§ 3 Vergütung (Nichtzutreffendes streichen, Zutreffendes ankreuzen)

• Die Tätigkeit wird nur für die tatsächlich geleisteten Stunden nach Vorlage von Stundennachweisen auf der
Grundlage eines Stundensatzes

von _______________ DM/ EUR (nichtzutreffendes streichen) zuzüglich Mehrwertsteuer vergütet.

(In Worten: ____________________________________________________ Deutsche Mark/ Euro zzgl. MwSt.)

• Die Vergütung erfolgt pauschal für o.g. Projekt. Vereinbart wird eine Nettovergütung

von _______________ DM/ EUR (nichtzutreffendes streichen) zuzüglich Mehrwertsteuer vergütet.

(In Worten: ____________________________________________________ Deutsche Mark/ Euro zzgl. MwSt.)

Die Vergütung wird monatlich gegen Vorlage einer Rechnung erteilt, soweit nichts anderes vereinbart ist. Auslagen
werden gegen Nachweis erstattet. Der Vertragspartner verpflichtet sich, für die Versteuerung der Vergütung Sorge
zu tragen.



§ 4 Verschwiegenheitspflicht, Herausgabepflicht

Der Vertragspartner verpflichtet sich, die ihm aufgrund der freien Mitarbeit zugänglich gemachten Unterlagen und
Interna der Firma vertraulich zu behandeln und Dritten gegenüber auch nach Beendigung des Vertrages
Stillschweigen zu bewahren.

Er verpflichtet sich ferner, bei Beendigung des Vertrages sämtliche ihr zur Erfüllung des Auftrages zur Verfügung
gestellten Gegenstände und Unterlagen auch in Form von Kopien, Disketten usw. an die Firma herauszugeben.
Ein Zurückbehaltungsrecht ist ausgeschlossen.

§ 5 Rechteeinräumung

Urheberrechtlich geschützte Arbeitsergebnisse aus der Tätigkeit stehen ausschließlich der Firma zu. Soweit für
den Vertragspartner durch seine Leistung und/oder Darbietung (im folgenden "Leistungen" genannt) Urheber-,
Leistungsschutzrechte oder sonstige Rechte in Zusammenhang mit der Erstellung der Produktion oder Teilen hier-
von entstehen bzw. auf ihn übergehen, überträgt er hiermit der Firma ununwiderruflich die inhaltlich, zeitlich und
räumlich unbegrenzten weiter übertragbaren exklusiven Nutzungsrechte, Leistungsschutzrechte und sonstigen
Rechte oder Befugnisse an seinen Leistungen und an der entstehenden Produktion, die von der Firma und deren
Auftraggebern zur umfassenden kommerziellen oder privaten Auswertung der Produktion und der Leistungen,
auch wenn diese nicht Bestandteil der Produktion sind, verwendet werden können; dies gilt in gleicher Weise für
die Auswertung von Teilen der Produktion und der Leistungen.  

§ 6 Status, Beendigung

Der Vertrag wird mit Wirkung ab                         geschlossen. Er kann mit einer Frist von einem Monat zum
Monatsende von beiden Seiten gekündigt werden. Das Recht zur fristlosen Kündigung des Vertrages aus wichti-
gem Grund bleibt davon unberührt.

Durch diesen Vertrag wird kein Arbeitsverhältnis begründet. Der freie Mitarbeiter ist auch keine arbeitnehmerähn-
liche Person.

§ 7 Erfüllungsort, Gerichtsstand

Erfüllungsort ist , Gerichtsstand Amtsgericht bzw. Landgericht .

§ 8 Vertragsänderung, Salvatorische Klausel 

Nebenabreden und Änderungen des Vertrages bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform. Sind einzelne
Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam, so wird hierdurch die Wirksamkeit des übrigen Vertrages nicht berührt.

§ 9 Individuelle Vereinbarungen

Ort/ Datum

Für die Firma Freie(r) Mitarbeiter(in)


